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► Nr.  VO/2025/14355
öffentlich

Lübeck, 23.06.2025

Anfrage 

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

BM Juleka Schulte-Ostermann (GAL), Anfrage gem. §16 GO: Feri-
enbetreuung im Ganztag an Schule für Kinder mit Behinderung als 
schulische Bildungsleistung anerkennen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.06.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Anfrage:
Der Bürgermeister der Lübecker Verwaltung wird gebeten, die nachfolgende Frage schriftlich 
zu beantworten:
 
Wie und bis wann wird sichergestellt, dass die Ferienbetreuung im Rahmen des schulischen 
Ganztags für Kinder mit Behinderung in Lübeck – entsprechend § 3 der Kooperationsverein-
barung zwischen der Hansestadt Lübeck, den Schulen und den jeweiligen Trägern – als 
Teilhabeleistung zur Bildung nach § 112 SGB IX und nicht als Leistung der sozialen Teilhabe 
nach § 113 SGB IX anerkannt und bewilligt wird, sodass eine gesonderte Antragstellung mit 
Einkommens- und Vermögensprüfung für die Ferienzeiten des Ganztags an Schule entfällt 
und betroffene Kinder und Familien nicht länger benachteiligt werden, und der damit verbun-
dene Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention beendet wird?
 
Es wird aufgrund der unmittelbar bevorstehenden Sommerferien um Beantwortung spätes-
tens im Jugendhilfeausschuss am 03.07.2025, des Weiteren im Schulausschuss am 
17.07.0225 und der nachfolgend noch vor der Sommerpause stattfindenden Bürgerschaft am 
24.07.2025 gebeten.

Begründung:
Nach aktueller Praxis wird die notwendige Unterstützung für Kinder mit Behinderung wäh-
rend der Schulzeit als Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) anerkannt, wodurch 
keine Einkommens- und Vermögensprüfung der Eltern erfolgt. In den Ferien hingegen wird 
der Ganztag an Schule als Leistung der sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX) behandelt, was 
eine solche Prüfung nach sich zieht. Diese Unterscheidung führt zu einer sachlich nicht ge-
rechtfertigten Benachteiligung von Kindern mit Behinderung und ihren Familien und stellt 
einen Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention dar, insbesondere weil diese Si-
tuation ausschließlich Kinder mit Behinderung betrifft, während alle anderen Kinder im Ganz-
tag an Schule hiervon nicht betroffen sind.
 
Die Hansestadt Lübeck, Bereich Schule und Sport, schließt mit jedem Standort Ganztag an 
Schule mit der betreffenden Schule und dem Träger des Ganztags eine Kooperationsverein-
barung ab. Diese Kooperationsvereinbarung stellt in § 3 ausdrücklich fest:
 
„Die Betreuungsangebote während der Ferienzeiten sind Bestandteil des pädagogi-
schen Konzepts der Schule bzw. des Schulprogramms und erfüllen inhaltlich den Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der Schule.“
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Damit ist die Ferienbetreuung integraler Bestandteil des schulischen Ganztags und keine 
reine Freizeitmaßnahme im Sinne der sozialen Teilhabe. Die künstliche Trennung zwischen 
Schulzeit und Ferienzeit widerspricht zudem dem inklusiven Bildungsauftrag und der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, die eine umfassende und diskriminierungsfreie Teilhabe am 
schulischen Leben fordert. Denn diese künstliche Trennung wird nur bei Kindern mit Behin-
derung angewendet und nicht bei Kindern ohne Behinderung, die regulär ohne gesonderte 
Antragstellung und ohne Einkommens- und Vermögensprüfung ihrer Eltern, ausschließlich 
basierend auf ihrem Betreuungsvertrag für den Ganztag an Schule, am Ganztag sowohl in 
der Schul- als auch in der Ferienzeit teilnehmen können. Im Gegensatz zu Kindern mit Be-
hinderung gibt es für sie kein Risiko, aufgrund der für Kinder mit Behinderung oben genann-
ten Antragspflichten vom schulischen Ganztagsangebot in der Ferienzeit ausgeschlossen zu 
werden.
 
Auch die Rechtsprechung (LSG Niedersachsen-Bremen, Az. L 8 SO 249/17 B ER) unter-
stützt die Auffassung, dass Ferienangebote, die fest im Schulkonzept verankert sind, als 
Bildungsleistung zu bewerten sind. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen betont, 
dass bei der Beurteilung von Leistungen für Kinder mit Behinderung nicht allein auf die for-
male Abgrenzung zwischen schulischen und außerschulischen Zeiten abgestellt werden 
darf. Entscheidend ist vielmehr, ob die jeweilige Maßnahme – wie hier die Ferienbetreuung 
im Rahmen des Ganztags – dem Bildungs- und Erziehungsauftrag entspricht und integraler 
Bestandteil des pädagogischen Konzepts ist. Leistungen, die unmittelbar der schulischen 
Eingliederung und Entwicklung dienen, sind grundsätzlich als Teilhabeleistung zur Bildung 
zu werten und nicht als reine Freizeit- oder soziale Teilhabeleistung.
 
Übertragen auf die aktuelle Situation in Lübeck bedeutet dies: Wenn – wie durch § 3 der Ko-
operationsvereinbarung für den Ganztag an Schule ausdrücklich und vertraglich zwischen 
dem Schulträger, der Schule und dem Ganztagsträger festgelegt – die Ferienbetreuung Be-
standteil des pädagogischen Konzepts und des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schu-
le ist, so ist auch die Ferienbetreuung des Ganztags an Schule in Lübeck als Bildungsleis-
tung nach § 112 SGB IX anzuerkennen. Damit entfiele die Einkommens- und Vermögensprü-
fung, die nur für Leistungen der sozialen Teilhabe nach § 113 SGB IX vorgesehen ist. Die 
bislang in Lübeck bestehende Trennung zwischen Schulzeit und Ferienzeit ist nach aktuel-
lem Sachstand wie ausgeführt sachlich und rechtlich nicht zu begründen, da die Ferienbe-
treuung des Ganztags an Schule integraler Bestandteil des Bildungsauftrags des schuli-
schen Ganztags ist.
 
Es wird daher - wie in der Anfrage oben ersichtlich - um eine Klärung gebeten, wie und zu 
wann die Hansestadt Lübeck die Gleichbehandlung sicherstellt und die Ferienbetreuung des 
Ganztags an Schule als Teilhabeleistung zur Bildung für Kinder mit Behinderung - basierend 
auf § 3 der Kooperationsvereinbarung - anerkannt wird, um die bestehende Benachteiligung 
und damit verbundene Verletzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Lübeck zu been-
den.
 

Anlagen:
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